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Text 

Zweiter Titel. 

Anzeigen bei dem Abschlusse des Vertrags. 

§ 806. (1) Der Versicherungsnehmer ist sowohl im Falle der Versicherung für eigene Rechnung als 
im Falle der Versicherung für fremde Rechnung verpflichtet, bei dem Abschlusse des Vertrags dem 
Versicherer alle ihm bekannten Umstände anzuzeigen, die wegen ihrer Erheblichkeit für die Beurteilung 
der von dem Versicherer zu tragenden Gefahr geeignet sind, auf den Entschluß des letzteren, sich auf den 
Vertrag überhaupt oder unter denselben Bestimmungen einzulassen, Einfluß zu üben. 

(2) Wenn der Vertrag für den Versicherungsnehmer durch einen Vertreter abgeschlossen wird, so 
sind auch die dem Vertreter bekannten Umstände anzuzeigen. 


